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raum vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2000 sowie der Bericht des 
Rates der Rechnungsprüfer über die Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen14 verspätet vorgelegt wurden, und 
ersucht den Rat der Rechnungsprüfer und den Generalsekretär, 
gemeinsam Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass 
dieser rechtzeitig und gleichzeitig in allen sechs Amtssprachen 
der Vereinten Nationen vorgelegt wird, und dass die formale 
Gestaltung und der Inhalt des Berichts14 sowie der entspre-
chenden Finanzdaten in den Vollzugsberichten vereinheitlicht 
werden.     

RESOLUTION 55/225 B 

Verabschiedet auf der 98. Plenarsitzung am 12. April 2001, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/55/691/Add.1, Ziffer 8) 19. 

55/225. Finanzierung des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für 
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße ge-
gen das humanitäre Völkerrecht 

B20 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Ver-
folgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits-
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht21 und des entspre-
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen22, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/235 vom 14. Septem-
ber 1993 über die Finanzierung des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und ihre späteren Re-
solutionen zu dieser Frage, zuletzt Resolution 55/225 A vom 
23. Dezember 2000, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 55/249 vom 
12. April 2001 über die Beschäftigungsbedingungen und Bezü-
ge der Ad-litem-Richter des Internationalen Strafgerichtshofs 
für das ehemalige Jugoslawien, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Finanzierung des Internationalen Strafgerichtshofs zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 199121 im Ho-
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und den Empfeh-
lungen in Ziffer 19 des Berichts des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen22; 

   
19 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vor-
sitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
20 Damit wird die Resolution 55/225 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls 
der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 49  und Korri-
gendum (A/55/49 und A/55/49 (Vol.I) /Corr.1), zu Resolution 55/225 A. 
21 A/55/517 und Corr.1 und Add.1. 
22 A/55/806. 

 2. ermächtigt den Generalsekretär, für den Bedarf des 
Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugosla-
wien an Mitteln für Ad-litem-Richter für das Jahr 2001 Zah-
lungsverpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
5.280.900 US-Dollar brutto (4.899.400 Dollar netto) einzuge-
hen und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstat-
ten. 

RESOLUTION 55/227 B 

Verabschiedet auf der 103. Plenarsitzung am 14. Juni 2001, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/55/663/Add.1, Ziffer 6) 23. 

55/227. Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission 
der Vereinten Nationen im Kosovo 

B24 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Übergangsverwaltungsmission der Ver-
einten Nationen im Kosovo25 und der entsprechenden Berichte 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen26, 

 eingedenk der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrats 
vom 10. Juni 1999 über die Einrichtung der Übergangsverwal-
tungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 53/241 vom 28. Juli 1999 
über die Finanzierung der Mission und auf ihre danach verab-
schiedeten diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 
55/227 A vom 23. Dezember 2000, 

 sich des komplexen Charakters der Mission bewusst, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,   

 mit Genugtuung feststellend, dass bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Mission entrichtet haben, 

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben nach der entsprechenden Resolution des Sicherheits-
rats nachkommen kann, 

   
23 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vor-
sitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
24 Damit wird die Resolution 55/227 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls 
der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 49 und Korri-
gendum (A/55/49 und A/55/49 (Vol.I.) /Corr.1), zu Resolution 55/227 A. 
25 A/55/724 und A/55/833. 
26 A/55/874 und Add.6. 
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 1. nimmt Kenntnis vom Stand der Beiträge zu der Über-
gangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo 
per 30. April 2001, namentlich von den noch ausstehenden Bei-
trägen in Höhe von 202,4 Millionen US-Dollar, was 24 Prozent 
der gesamten veranlagten Beiträge von der Einrichtung der 
Mission bis zu dem am 30. Juni 2001 endenden Zeitraum ent-
spricht, vermerkt, dass etwa 20 Prozent der Mitgliedstaaten ih-
re veranlagten Beiträge in voller Höhe entrichtet haben, und 
fordert alle anderen Mitgliedstaaten, die es betrifft, insbesonde-
re die Mitgliedstaaten mit Beitragsrückständen, nachdrücklich 
auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden veranlagten Bei-
träge sicherzustellen; 

 2. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre veranlagten 
Beiträge in voller Höhe entrichtet haben; 

 3. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den 
friedenssichernden Tätigkeiten, insbesondere was die Kosten-
erstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, denen durch 
die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche 
Belastungen erwachsen; 

 4. fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, alles zu tun, um sicherzustellen, dass ihre veranlagten Bei-
träge für die Mission vollständig und pünktlich entrichtet wer-
den; 

 5. verleiht ihrer Besorgnis über die Verzögerungen Aus-
druck, mit denen der Generalsekretär bei der Dislozierung ei-
niger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, insbe-
sondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit 
ausreichenden Ressourcen konfrontiert war; 

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedens-
sicherungsmissionen im Hinblick auf finanzielle und admini-
strative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu behan-
deln sind; 

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmis-
sionen mit ausreichenden Ressourcen auszustatten sind, damit 
sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahrnehmen 
können; 

 8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie mög-
lich von den Einrichtungen und Ausrüstungsgegenständen in 
der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi (Itali-
en) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die 
Mission auf ein Mindestmaß zu beschränken;  

 9. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlun-
gen in dem Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen27, insbesondere in Ziffer 9, an und 
ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung si-
cherzustellen; 

   
27 A/55/874/Add.6. 

 10. bekundet ihre Besorgnis über die Höhe der nicht ab-
gewickelten Verpflichtungen, die zum 30. Juni 2000 in der 
Mission bestanden; 

 11. ersucht den Generalsekretär, die Aktualität und Ge-
nauigkeit der Ausgabendaten für die Mission zu verbessern; 

 12. billigt ausnahmsweise die in der Anlage zu dieser Re-
solution enthaltenen Sonderregelungen für die Mission betref-
fend die Anwendung des Artikels IV der Finanzordnung der 
Vereinten Nationen, wonach Mittelbewilligungen, die zur Be-
gleichung von Verpflichtungen gegenüber Regierungen, die 
Einheiten und/oder logistische Unterstützung für die Mission 
zur Verfügung stellen, über den in den Artikeln 4.3 und 4.4 der 
Finanzordnung vorgesehenen Zeitraum weitergelten; 

 13. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, dass die Mission so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich zur Sen-
kung der mit der Beschäftigung von Bediensteten des Allge-
meinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin zu bemü-
hen, in der Mission Ortskräfte auf Dienstposten des Allgemei-
nen Dienstes zu beschäftigen, entsprechend den Erfordernissen 
der Mission; 

 15. beschließt, für die Aufrechterhaltung der Mission 
während des Zeitraums vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 den 
Betrag von 413.361.800 Dollar brutto (385.256.870 Dollar net-
to) zu veranschlagen, worin der Betrag von 12.098.009 Dollar 
brutto (10.617.193 Dollar netto) für den Friedenssicherungs-
Sonderhaushalt und der Betrag von 1.263.791 Dollar brutto 
(1.134.877 Dollar netto) für die Versorgungsbasis der Verein-
ten Nationen enthalten sind, und ihn im Einklang mit den in 
Resolution 55/235 der Generalversammlung festgelegten und 
von der Versammlung in Resolution 55/236 vom 23. Dezember 
2000 geänderten Kategorien unter den Mitgliedstaaten zu ver-
anlagen, wobei auf einen Teil dieses Betrags, nämlich 
206.680.900 Dollar brutto (192.628.435 Dollar netto), den auf 
den am 31. Dezember 2001 endenden Zeitraum entfallenden 
Betrag, der Beitragsschlüssel für das Jahr 200128 anzuwenden 
ist und auf den Restbetrag, das heißt 206.680.900 Dollar brutto 
(192.628.435 Dollar netto) für den Zeitraum vom 1. Januar bis 
30. Juni 2002, der Beitragsschlüssel für das Jahr 200228; 

 16. beschließt außerdem, dass im Einklang mit ihrer Re-
solution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige Gutha-
ben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
28.104.930 Dollar, die für die Mission für den Zeitraum vom 
1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 gebilligt wurden, auf ihre Veran-
lagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist; 

 17. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre fi-
nanziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission erfüllt ha-

   
28 Siehe Resolution 55/5 B. 
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ben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften Haus-
haltsmitteln in Höhe von 65.272.000 Dollar brutto 
(57.860.300 Dollar netto) für den am 30. Juni 2000 endenden 
Zeitraum auf ihre Veranlagung nach Ziffer 15 anzurechnen ist, 
entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen, die in den 
Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Generalversamm-
lung vom 1. März 1989 festgelegt und für die Zwecke der Ad-
hoc-Veranlagung für Friedenssicherungseinsätze von der Ver-
sammlung mit späteren einschlägigen Resolutionen und Be-
schlüssen geändert worden ist, zuletzt mit ihrer Resolution 
52/230 vom 31. März 1998 und mit ihren Beschlüssen 54/456 
bis 54/458 vom 23. Dezember 1999 für den Zeitraum 1998-
2000, sowie unter Berücksichtigung des in ihren Resolutionen 
52/215 A vom 22. Dezember 1997 und 54/237 A vom 23. De-
zember 1999 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2000; 

 18. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finan-
ziellen Verpflichtungen gegenüber der Mission nicht erfüllt ha-
ben, ihr Anteil an den nicht ausgeschöpften Haushaltsmitteln in 
Höhe von 65.272.000 Dollar brutto (57.860.300 Dollar netto) 
für den am 30. Juni 2000 endenden Zeitraum nach dem in Zif-
fer 17 festgelegten Schema auf ihre ausstehenden Verpflich-
tungen anzurechnen ist; 

 19. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch 
Anleihen bei anderen aktiven Friedenssicherungsmissionen fi-
nanziert werden darf; 

 20. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit des gesamten Per-
sonals zu gewährleisten, das unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen an der Mission beteiligt ist; 

 21. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von für den Generalsekretär 
annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach Bedarf 
entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten 
Verfahren und Gepflogenheiten zu verwalten sind; 

 22. beschließt, den Punkt "Finanzierung der Übergangs-
verwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer sechsundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

Anlage 

Sonderregelungen betreffend die Anwendung des Arti-
kels IV der Finanzordnung der Vereinten Nationen 

 1. Am Ende des in Artikel 4.3 der Finanzordnung vorge-
sehenen Zwölfmonatszeitraums werden alle nicht abgewickel-
ten Verpflichtungen der jeweiligen Finanzperiode in Bezug auf 
Lieferungen und Leistungen der Regierungen, für die Forde-
rungen eingegangen sind oder für die feste Erstattungssätze 
gelten, den Verbindlichkeiten zugeführt; diese Verbindlich-
keiten bleiben auf dem Sonderkonto für die Übergangsverwal-
tungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo verbucht, bis 
die Zahlung erfolgt ist. 

 2. Zusätzlich 

 a)  gelten alle sonstigen nicht abgewickelten Verpflich-
tungen der jeweiligen Finanzperiode gegenüber Regierungen 
aus erfolgten, jedoch noch nicht geprüften Lieferungen und 
Leistungen sowie andere Verpflichtungen gegenüber Regierun-
gen, für die die entsprechenden Forderungen noch nicht einge-
gangen sind, nach Ablauf des in Artikel 4.3 der Finanzordnung 
vorgesehenen Zwölfmonatszeitraums für einen zusätzlichen 
Zeitraum von vier Jahren weiter; 

 b) werden während dieses Vierjahreszeitraums einge-
gangene Forderungen sowie gebilligte Prüfberichte gegebenen-
falls wie in Ziffer 1 vorgesehen behandelt; 

 c) werden alle nicht abgewickelten Verpflichtungen am 
Ende des zusätzlichen Vierjahreszeitraums annulliert, und der 
dann noch verbleibende Restbetrag etwaiger dafür verfügbar 
gehaltener Haushaltsmittel verfällt. 

RESOLUTION 55/228 B 

Verabschiedet auf der 103. Plenarsitzung am 14. Juni 2001, ohne Abstimmung, auf 
Empfehlung des Ausschusses (A/55/664/Add.1, Ziffer 6) 29. 

55/228. Finanzierung der Übergangsverwaltung der Ver-
einten Nationen in Osttimor 

B30 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Übergangsverwaltung der Vereinten Na-
tionen in Osttimor31 und der entsprechenden Berichte des Be-
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen32, 

 eingedenk der Resolution 1272 (1999) des Sicherheitsrats 
vom 25. Oktober 1999, mit der der Rat die Übergangsverwal-
tung der Vereinten Nationen in Osttimor einrichtete, und der 
Resolution 1338 (2001) vom 31. Januar 2001, mit der der Rat 
das Mandat der Übergangsverwaltung verlängerte; 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 54/246 A vom 23. De-
zember 1999 über die Finanzierung der Übergangsverwaltung 
und auf ihre danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser 
Frage, zuletzt Resolution 55/228 A vom 23. Dezember 2000, 

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalver-
sammlung 1874 (S-IV) vom 27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) 
vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 2000 
festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der 
Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen,   

   
29 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Stellver-
tretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
30 Damit wird die Resolution 55/228 in Abschnitt VI des Offiziellen Protokolls 
der Generalversammlung, Fünfundfünfzigste Tagung, Beilage 49 und Korri-
gendum (A/55/49 und A/55/49 (Vol.I) /Corr.1), zu Resolution 55/228 A. 
31 A/55/925. 
32 A/55/874. Siehe auch Official Record of the General Assembly, Fifty-fifth 
Session, Fifth Committee, 58. Sitzung (A/C.5/55/SR.58), und Korrigendum. 


